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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1975

Norm

ABGB §970

ZPO §224 Abs1 Z6

Rechtssatz

§ 970 Abs 2 ABGB dehnte die die Wirte tre7ende Haftung auf die Unternehmer von Stallungen und

Aufbewahrungsräumen für die bei ihnen eingestellten Tiere und Fahrzeuge aus. Seit dieser durch die dritte Teilnovelle

zum ABGB eingefügten Bestimmung besteht keine Kongruenz mehr zwischen dem Personenkreis des § 970 ABGB und

dem des § 224 Abs 1 Z 6 ZPO. Da sich der Gesetzgeber zu einer Anpassung des im § 224 Abs 1 Z 6 ZPO umschriebenen

Personenkreises an den des § 970 ABGB in der Fassung der III. Teilnovelle durch Novellierung der erstgenannten

Bestimmung nicht veranlaßt gesehen hat, bleibt für eine ausdehnende Interpretation des als Ausnahmsbestimmung

anzusehenden § 224 Abs 1 Z 6 ZPO in der Weise, daß Streitigkeiten, welche Unternehmer, die Stallungen und

Aufbewahrungsräume halten, betreffen, als Ferialsachen anzusehen seien, kein Raum.
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